


wird. Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen entwickelt in Abstimmung mit dem Job
center und der Agentur für Arbeit ein möglichst einfaches und unbürokratisches Verfahren. 

Berichterstattung 
Die Ergebnisse der Maßnahmen 1, 2 und 3 werden jeder Trägerversammlung berichtet. Sie 
werden halbjährlich durch die Befunde des „Faktenblatts Gleichstellung im SGB II" ergänzt. 
Zum Jahresabschluss 2019 wird bilanziert, ob und in welchem Umfang die Ziele der Maß
nahmen 1 bis 4 erreicht worden sind. Der Vorschlag für das Gütesiegel „Familienfreundliche 
Maßnahme" wird der Trägerversammlung vorgelegt. Nach Information der Träger kann die 
Vergabe des Gütesiegels im 3. Quartal 2019 beginnen. 

Laufzeit der ZV 
Die ZV wird modellhaft bis zum Ende des Jahres 2019 abgeschlossen. Zum Jahresende 
2019 wird entschieden, ob und in welcher Weise die ZV im Jahr 2020 fortgesetzt wird. 




